
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/14 AW 90/08/0009
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977;

ASVG;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Versicherungsp7icht nach dem ASVG und AlVG - Die Beschwerde gegen einen Bescheid, mit dem

die belBeh feststellte, daß die mitbeteiligten Parteien auf Grund ihrer Beschäftigung beim Bf in näher angeführten

Zeiträumen der Versicherungsp7icht nach dem ASVG und dem AlVG unterlegen seien, ist aufschiebungstauglich

(Hinweis B 22.12.1986, AW 86/08/0031).

Schlagworte

Begriff der aufschiebenden Wirkung
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